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Schwebekörperdurchf I ussmesser
Die Richtlinie VDI/VDE 3513 Blatt ' l definiert Berechnungsver-
fahren zur eindeutigen Auslegung und Beschreibung von Schwe-
bekörperdurchflussmessern und deren Skale. Denn Auslegung
und Berechnung der Skale müssen nach festgelegten Regeln er-
folgen. Nur so kann eine vergleichbare und verlässliche Aussage
der Anzeige auf der Skale des l\4essgeräts nach der Auslieferung
und im Betrieb gewährleistet werden.
Die alte Fassung der Richtlinie wurde überarbeitet und den ak-
tuellen Festlegungen in der nationalen und internationalen Nor-
mung angepasst.
Weiterhin werden grundlegende Wirkungsweisen bei der Durch
flussmessung mit Schwebekörperdurchflussmessern beschrie-
ben. Die vorgestellten Berechnungsverfahren ermöglichen dem
Anwender neben der Auslegung einer Skale für bestimmte l\4ess-
stoffe auch die Umrechnung einer bereits definierten Skale eines
Geräts in eine neue Skale für einen anderen lvlessstoff. Diese Um-
rechnung wird im Anhang anhand von zwei Beispielen anschau-
lich erläutert.
Herausgeber der Richtlinie VDI/VDE 3513 Blatt 1 ist die VDI/VDE-
Gesellschaft [.4ess- und Automatisierungstechnik. VDI/VDE 35'13
Blatt 1 erscheint in deutsch/englischer Fassung und ist zum
Preis von 40,10 € beim Beuth Verlag erhältlich. Sie ersetzt den
Entwurf  von Juni  2008 und den Weißdruck VDI/VDE 3513:  I971.
www.vd i.d e/ ric htlinien

Kriterien für das lnnenraumkllma
Der Richtlinien Eniwurf VDI 4706 Blatt 1 ,,Kriterien für das In-
nenraumklima"; VD|-Lüftungsregeln ist mit Ausgabedatum August
2009 erschienen. Er stellt Ziele für die Auslegung von Lüftungs
systemen in Bezug auf das Innenraumklima zur Verfügung und be
zieht  s ich auf  d ieAnforderungen von DIN EN'15251.  Füre ine pra-
xisgerechte Anwendung der Vorgaben für ein behagliches
Raumklima werden sowohl ergänzende als auch abgewandelte
Planungshinweise für die thermische Behaglichkeit und die Luft-
n l z l i t ä t  ä n o a o a h a n

In der Richtlinie (Bezug: Beuth Verlag)wird - abweichend zur DIN
EN 15251 - beider Bewertung behaglichkeitsrelevanter Parameter
nlcht zwischen maschineller und freier Kühlung unterschieden. Die
Angaben dieser Rlchtlinie beschränken sich auf Erkenntnisse,
die unter Laborbedingungen gewonnen
können.

und überprüft werden
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GFK-Tanks als Stand der Technik
Jetzt wird das Aufstellen von GFK-Tanks noch einfacher: Nach dem
neuen Stand der Technik entwickelte R I -Dichtflächenelemente
(R t DFE) werden über ein Clip-System verbunden. lm Aufstellbe-
reich der Tankbatterie wird - ähnlich wie Fliesen Uedoch ohne Ver-
kleben o. ä.) - das Produkt ausgelegt und die Anlage darauf auf-
gestellt. Durch den flächigen Verbund mit Aufkantung können
auch Flüssigkeiten, wie sie z. B. bei Arbeiten an den Leitungs-
systemen austreten können, sicher zurückgehalten und leicht
aufgenommen werden.
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Unsicherheiten hinsichtl ich der Dichtheit der bauseitigen Auf-
stellf läche sind damit beseitigt.
Durch die Förderalismusreform geht das Länderrecht im Bereich
der Anlagenverordnung (VAwS) auf Bundesrecht über. Zu diesem
Zweck werden die verschiedensten technischen Regeln auf ak-
tuellen Stand gebracht. So auch die TRWS 786 ,,Ausführen von
Dichtflächen" oder der Entwurf der A791 ..Heizölverbraucheran-
lagen", die weiterhin die Aufstellung ohne Auffangraum (Rück-
haltevermögen R 1) auf f lüssigkeitsdichtem Boden für GFK-Tanks
sicherstellen, aber auch neue Anforderungen an die Aüfstellf läche
fordern. Um den Anforderungen an R I -Dichtflächen Rechnung zu
tragen, wurden Elemente entwickelt, die dem neuesten Stand der
Technik genügen.
Die in der AVK Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V.
organisierten Hersteller von GFK-Tanks arbeiten eng zusammen,
um die durch die Technischen Regeln nun erstmals bundesweit
geltenden einheitl ichen Aufstellbedingungen zu kommunizieren. 1
www.avk-tv.de I

Unklare und unbrauchbare Angaben im Angebot
Nach S 25 VOB/A muss das Angebot den ausgeschriebenen Leis-
tungen und den sonstigen Verdinguntsunterlagen entsprechen.
Der Auftraggeber soll davor geschützt werden, den Zuschlag auf
ein unbemerkt geändertes Angebot in der möglicherweise irrigen
Annahme zu erteilen, dies sei das wirtschaftlichste Angebot.
Anderungen können in Ergänzungen und Streichungen bestehen.
Sie können s ich aber  auch auf  den technischen Inhal t  der  Leis '
tungen beziehen. Eine Anderung der Verdingungsunterlagen liegt
daher vor, wenn der Bieter die zu erbringende Leistung abändert
oder eine andere als die ausgeschriebene Leistung anbietet.
Auch wenn ein Unternehmer wesentliche Teile der ausgeschrie-
benen Leistung nicht so wie verlangt anbietet, stellt dies eine An-
derung der Verdingungsunterlagen dar.
Diese Auffassung hat das 0LG Frankfurt,/l\4ain im Beschluss vom
26. 5. 2009 (11 Very2/09) vertreten. lm konkreten Fall war für
ein bestimmtes Bauteil eine Herstellerfirma genannt worden, die
jedoch weder unter der angegebenen Typenbezeichnung noch ei-
ner sonst im Katalog ersichtlichen Bezeichnung ein entspre-
chendes Objekt serienmäßig anbot. Das Angebot war deshalb
zwingend auszuschließen, weil es von der Vergabestelle geforderte
Angaben und Erklärungen nicht enthielt. Gemäß S 2l V0B/A
sollen die Angebote nur die Preise und die geforderten Erklärun-
gen enthalten. Dies führt zwingend zum Ausschluss, wenn gefor
derte Preis- oder Typenangaben nicht gemacht werden. Dr. 0.

Kalkulationsrisiko durch Festpreisangebot
Das oLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 19. 12. 2008 (23 U
48/08) festgestellt, dass in der Vereinbarung eines Festpreises
eine stil lschweigende Übernahme des Risikos von Leistungser-
schwerungen durch Erhöhung der Selbstkosten im Sinne einer
Festpreisgarantie liege, die einen Anspruch des Auftragnehmers
ausS313Abs. 1 BGB - Störung der Geschäftsgru nd'age aufAn-
passung des Vertrags regelmäßig ausschließt.
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